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Ordnung 
zur Änderung von Prüfungsordnungen 

des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften 
der Hochschule Niederrhein 

Vom 23. März 2018 

 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nord- 
rhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung des Artikels 1 des Hochschulzukunftsgeset- 
zes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) und zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. April 
2017 (GV. NRW. S. 414) hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der 
Hochschule Niederrhein die folgende Änderungsordnung erlassen: 

 
 

Artikel I 
 

Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft an der Hochschule Niederrhein 
vom 29. August 2017 (Amtl. Bek. HN 55/2017) wird wie folgt geändert: 

1. In § 5 Abs. 5 Satz 3 werden die Worte „25 bis“ gestrichen. 

2. § 18 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt: 

„Sie können auch nur in einer Präsentation oder einem Referat bestehen.“ 
b) In Absatz 5 Satz 1 werden die Worte „und dem Fachgespräch“ durch ein Komma und die Worte 

„dem Fachgespräch oder dem Referat“ ersetzt. 

3. In Anlage I wird das Modul Corporate Finance (inkl. Forum Banking & Finance) (BBW 401) in 
“Corporate Finance” umbenannt. 

4. In Anlage IV wird das Modul Corporate Finance (inkl. Forum Banking & Finance) (BBW 401) in 
“Corporate Finance” umbenannt. 

 
 

Artikel II 
 

Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsinfomatik an der Hochschule Nieder- 
rhein vom 29. August 2017 (Amtl. Bek. HN 59/2017) wird wie folgt geändert: 

1. In § 3 Abs. 9 Satz 4 wird nach dem Wort „Maß“ das Wort „dauerhaft“ eingefügt. 

2. In § 5 Abs. 5 Satz 3 werden die Worte „25 bis“ gestrichen. 

3. § 18 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt: 

„Sie können auch nur in einer Präsentation oder einem Referat bestehen.“ 
b) In Absatz 5 Satz 1 werden die Worte „und dem Fachgespräch“ durch ein Komma und die Worte 

„dem Fachgespräch oder dem Referat“ ersetzt. 
 
 

Artikel III 
 

Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Steuern und Wirtschaftsprüfung an der Hochschule 
Niederrhein vom 29. August 2017 (Amtl. Bek. HN 58/2017) wird wie folgt geändert: 

1. In § 3 Abs. 9 Satz 4 wird nach dem Wort „Maß“ das Wort „dauerhaft“ eingefügt. 

2. In § 5 Abs. 5 Satz 3 werden die Worte „25 bis“ gestrichen. 
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3. § 18 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt: 

„Sie können auch nur in einer Präsentation oder einem Referat bestehen.“ 
b) In Absatz 5 Satz 1 werden die Worte „und dem Fachgespräch“ durch ein Komma und die Worte 

„dem Fachgespräch oder dem Referat“ ersetzt. 

4. In Anlage I wird das Modul Corporate Finance (inkl. Forum Banking and Finance) (BSW 402) in 
“Corporate Finance” umbenannt. 

5. In Anlage II wird das Modul Corporate Finance (inkl. Forum Banking & Finance) (BSWD 503) in 
“Corporate Finance” umbenannt. 

6. In Anlage III wird das Modul Corporate Finance (inkl. Forum Banking & Finance) (BSWF 503) in 
“Corporate Finance” umbenannt. 

 
 

Artikel IV 
 

Die Prüfungsordnung für den Deutsch-Französischen Bachelorstudiengang Internationales Marketing 
an der Hochschule Niederrhein vom 29. August 2017 (Amtl. Bek. HN 57/2017) wird wie folgt geän- 
dert: 

1. In § 5 Abs. 5 Satz 3 werden die Worte „25 bis“ gestrichen. 

2. § 18 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt: 

„Sie können auch nur in einer Präsentation oder einem Referat bestehen.“ 
b) In Absatz 5 Satz 1 werden die Worte „und dem Fachgespräch“ durch ein Komma und die Worte 

„dem Fachgespräch oder dem Referat“ ersetzt. 
 
 

Artikel V 
 

Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Banking and Finance an der Hochschule Nieder- 
rhein vom 29. August 2017 (Amtl. Bek. HN 56/2017) wird wie folgt geändert: 

1. In § 5 Abs. 5 Satz 3 werden die Worte „25 bis“ gestrichen. 

2. § 18 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt: 

„Sie können auch nur in einer Präsentation oder einem Referat bestehen.“ 
b) In Absatz 5 Satz 1 werden die Worte „und dem Fachgespräch“ durch ein Komma und die Worte 

„dem Fachgespräch oder dem Referat“ ersetzt. 

3. In Anlage I wird das Modul Corporate Finance inkl. Forum Banking & Finance (BBF 401) in 
„Corporate Finance“ umbenannt. 

4. In Anlage II wird das Modul Corporate Finance inkl. Forum Banking & Finance (BBF 401) in 
„Corporate Finance“ umbenannt. 

 
 

Artikel VI 
 

Die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Business Management an der Hochschule Nieder- 
rhein vom 29. August 2017 (Amtl. Bek. HN 60/2017) wird wie folgt geändert: 

1. In § 5 Abs. 5 Satz 3 werden die Worte „25 bis“ gestrichen. 
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2. § 18 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt: 

„Sie können auch nur in einer Präsentation oder einem Referat bestehen.“ 
b) In Absatz 5 Satz 1 werden die Worte „und dem Fachgespräch“ durch ein Komma und die Worte 

„dem Fachgespräch oder dem Referat“ ersetzt. 

3. In § 23 Abs. 3 wird die Zahl „24“ durch die Zahl „27“ ersetzt. 

4. In § 24 Abs. 6 wird das Wort „sechs“ durch das Wort „drei“ ersetzt. 
 
 

Artikel VII 
 

Die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Nieder- 
rhein vom 29. August 2017 (Amtl. Bek. HN 61/2017) wird wie folgt geändert: 

1. In § 5 Abs. 5 Satz 3 werden die Worte „25 bis“ gestrichen. 

2. § 18 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt: 

„Sie können auch nur in einer Präsentation oder einem Referat bestehen.“ 
b) In Absatz 5 Satz 1 werden die Worte „und dem Fachgespräch“ durch ein Komma und die Worte 

„dem Fachgespräch oder dem Referat“ ersetzt. 

3. In § 23 Abs. 3 wird die Zahl „24“ durch die Zahl „27“ ersetzt. 

4. In § 24 Abs. 6 wird das Wort „sechs“ durch das Wort „drei“ ersetzt. 
 
 

Artikel VIII 
 

Die Prüfungsordnung für den Deutsch-Französischen Masterstudiengang Internationales Marketing an 
der Hochschule Niederrhein vom 29. August 2017 (Amtl. Bek. HN 62/2017) wird wie folgt geändert: 

1. In § 5 Abs. 5 Satz 3 werden die Worte „25 bis“ gestrichen. 

2. § 18 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt: 

„Sie können auch nur in einer Präsentation oder einem Referat bestehen.“ 
b) In Absatz 5 Satz 1 werden die Worte „und dem Fachgespräch“ durch ein Komma und die Worte 

„dem Fachgespräch oder dem Referat“ ersetzt. 
 
 

Artikel IX 
 

Die Prüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge Betriebswirtschaft, Steuern und Wirtschaftsprü- 
fung und Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Niederrhein vom 21. März 2012 (Amtl. Bek. HN 
2/2012), zuletzt geändert durch Ordnung vom 7. Dezember 2016 (Amtl. Bek. HN 53/2016), wird wie 
folgt geändert: 

1. In Anlage Ia wird 
das Modul Wirtschaftssprache-Grundlagen (BBW 206) in „Wirtschaftssprache I“, 
das Modul Marketing/Einkauf und Logistik (BBW 301) in „Marketing/Grundlagen der Beschaf- 
fung“, 
das Modul Wirtschaftssprache-Vertiefung (BBW 306) in „Wirtschaftssprache II“, 
das Modul Einkauf und Logistik I (BBW 40201) in „Beschaffungsmanagement I“, 
das Modul Einkauf und Logistik II (BBW 50201) in „Beschaffungsmanagement II“ 
umbenannt. 
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2. In Anlage Ib wird 
das Modul Wirtschaftssprache-Grundlagen (BBW 206) in „Wirtschaftssprache I“, 
das Modul Marketing/Einkauf und Logistik (BBW 301) in „Marketing/Grundlagen der Beschaf- 
fung“, 
das Modul Wirtschaftssprache-Vertiefung (BBW 306) in „Wirtschaftssprache II“ 
umbenannt. 

3. In Anlage Ic wird 
das Modul Marketing/Einkauf und Logistik (BBWD 401) in „Marketing/Grundlagen der Beschaf- 
fung“, 
das Wahlmodul (BBWD 504) in „Schlüsselqualifikation I“, 
das Modul Einkauf & Logistik I (BBWD 60103 und 60203) in „Beschaffungsmanagement I“, 
das Modul Capital Markets Qualification I (BBWD 60110 und 60201) in „Kapitalmärkte und In- 
ternationale Finanzierungen I“, 
das Modul Schlüsselqualifikation I (BBWD 603) in „Schlüsselqualifikation II“, 
das Modul Produktion und Qualitätsmanagement (BBWD 604) in Industrielles Produktionsma- 
nagement“, 
das Modul Einkauf & Logistik II (BBWD 70203 und 70303) in „Beschaffungsmanagement II“, 
das Modul Capital Markets Qualification II (BBWD 70210 und 70310) in „Kapitalmärkte und In- 
ternationale Finanzierungen II“, 
das Modul Schlüsselqualifikation II (BBWD 704) in „Schlüsselqualifikation III“ 
umbenannt. 

4. In Anlage IIa wird 
Das Modul Wirtschaftsenglisch-Grundlagen (BSW 206) in „Wirtschaftsenglisch I“, 
das Modul Wirtschaftsenglisch-Vertiefung (BSW 306) in „Wirtschaftsenglisch II“ 
umbenannt. 

5. In Anlage IIb wird 
das Modul Wirtschaftsenglisch-Grundlagen (BSWD 203) in „Wirtschaftsenglisch I“, 
das Modul Wirtschaftsenglisch-Vertiefung (BSWD 504) in „Wirtschaftsenglisch II“ 
umbenannt. 

6. In Anlage IIIa wird 
das Modul Marketing/Einkauf (BWI 205) in „Marketing/Grundlagen der Beschaffung“, 
das Modul Wirtschaftsenglisch-Grundlagen (BWI 206) in „Wirtschaftsenglisch I“, 
das Modul Wirtschaftsenglisch-Vertiefung (BWI 306) in „Wirtschaftsenglisch II“, 
das Modul Betriebliche Anwendungssysteme (BWI 401) in „Business Intelligence“, 
das Modul Recht für Informatiker (BWI 405) in „Recht für Wirtschaftsinformatiker“ 
umbenannt. 

7. In Anlage IIIb wird 
das Modul Wirtschaftsenglisch-Grundlagen (BWID 401) in „Wirtschaftsenglisch I“, 
das Modul Marketing/Einkauf (BWID 402) in „Marketing/Grundlagen der Beschaffung“, 
das Modul Wirtschaftsenglisch-Vertiefung (BWID 405) in „Wirtschaftsenglisch II“, 
das Modul Recht für Informatiker (BWID 601) in „Recht für Wirtschaftsinformatiker“ 
umbenannt. 

8. In Anlage IV wird 
das Modul Wirtschaftsenglisch-Grundlagen (BBW 20601) in „Wirtschaftsenglisch I“, 
das Modul Marketing/Einkauf und Logistik (BBW 301) in „Marketing/Grundlagen der Beschaf- 
fung“, 
das Modul Wirtschaftsenglisch-Vertiefung (BBW 30601) in „Wirtschaftsenglisch II“ 
umbenannt. 
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Artikel X 
 

In Anlage I der Prüfungsordnung für den Deutsch-Französischen Bachelorstudiengang Internationales 
Marketing an der Hochschule Niederrhein vom 19. September 2013 (Amtl. Bek. HN 30/2013), geän- 
dert durch Ordnung vom 7. Dezember 2016 (Amtl. Bek. HN 56/2016), wird 
das Modul Wirtschaftsfranzösisch-Grundlagen (IMB 206) in „Französisch I“, 
das Modul Marketing/Einkauf und Logistik (IMB 304) in „Marketing/Grundlagen der Beschaffung“, 
das Modul Wirtschaftsfranzösisch-Vertiefung (IMB 306) in „Französisch II“ 
umbenannt. 

 
 

Artikel XI 
 

Die Prüfungsordnung für die Masterstudiengänge Business Management und Wirtschaftsinformatik an 
der Hochschule Niederrhein vom 21. März 2012 (Amtl. Bek. HN 4/2012), zuletzt geändert durch Ord- 
nung vom 7. Dezember 2016 (Amtl. Bek. HN 57/2016), wird wie folgt geändert: 

1. In Anlage I wird 
das Modul Einkauf und Logistik I (MBM 10101 und 10201) in „Strategisches Beschaffungsma- 
nagement I“, 
das Modul Purchasing and International Marketing (MBM 103) in „International Strategic Purchas- 
ing and International Marketing“, 
das Modul Einkauf und Logistik II (MBM 20101 und 20201) in “Strategisches Beschaffungsma- 
nagement II”, 
das Modul Energy Management Accounting (MBM 30503) in „Management Accounting“ umben-
annt. 

2. In Anlage II wird 
das Modul Vernetzte Wirtschaft (MWI 102) in „Mobile Business“, 
das Modul IT-Sicherheit (MWI 201) in „Informationssicherheit“ 
umbenannt. 

 
Artikel XII 

 
Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntma- 
chungen der Hochschule Niederrhein (Amtl. Bek. HN) in Kraft. 

 
 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs Wirtschaftswissen- 
schaften vom 18. Januar 2018 und der Feststellung der Rechtmäßigkeit durch das Präsidium der Hoch- 
schule Niederrhein vom 20. März 2018. 

 
Mönchengladbach, den 23. März 2018 

 
 
 
 
 
 

Der Dekan 
des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften 

der Hochschule Niederrhein 
Prof. Dr. rer. nat. Siegfried Kirsch 
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